
VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN
DES BEBAUUNGSPLANES
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BÖSCHUNGEN UND STUT2MAUERN:
I. FESTSETZUNGEN (NACH DlNJfiö(ü) u. HINWEISE

WM Fatls beim Slraßenausbau Böschungen und Stützmauem
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG Bestand von Wohngebauden1.

erforderlich werden, sind diese von den Anliegern auf Ihren
Grundst'ücken zu dulden. Das gleiche gilt für die Betonrücken-Nebengebäuden

1§ 1 Abs. 1 bis § 11 Abs. 2 der BauNVO» stützen von Randeinfassungen. EntschadigungsansprücheWA
2, Flurgrenzen bestehende ergeben sich hieraus nicht

(§ BauNVO)

aufzuhebende ^ ^'s f_
7"^ .t *

l§ BauNVO) EINGRÜNUNG:.

neu vorgeschlagene
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Die nicht überbaubaren -undstücksftächen sind durch

HÖhenlinie mit Höhenangabe über NN einheimische und standortgerechte Einzelbaume und
/

(§5 Abs. 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buschgruppen zu gliedern.
Buchstabe a des BauGB sowie §16 und §17 BauNVOl ^. Die Planunterlage und die Höhendarstellung im BP beruht auf EnMang der Abgren2ung des Baugebietes ist ein Pflanzgebot-Vergrößerung aus dem Mapstab 1:5000 in den MaßstabI+D mit standortgerechl-em Strauchwerk sowie Bäumen und

2.1 Zahl der Vollgeschssse. (2) 1:1000, sie kann daher nur Richtlinie für die f-at-sächlichen
Baumgruppen der .potentiell natürlichen Vegetationen alsVerhältnisse sein. Die genauen Maße und Höhenverhältnisse Sichl-schutz bzw. Übergang zur freien Landschaft auf eine

Erdgeschop u. Dachgeschop sind vor einer Bauptanung an Ort und St'elte 2U ermitteln. Breite von 1,50 m fcstgeset-zt. Vorhandene Bäume und Sträucher
sind nach moglichkeit- zu erhaben.*a

Sattel- oder Walmdach. Kniestock bis 50cm III. ZUSÄTZLICHE FESTSETZUNGENDachgeschoßausbau möglich
Aufgrund der 68 2 und 9 de» Baugesetzbuchea (BauGB) vonRrsMchhjng BAÜGESTALTUNG:
08.12.1986 (BG8L I S. 2253} erläßt der HarktgeaeindTat02

2.2 Grundflächenzaht 6R7 Bauliche Anlagen im Sinne des § 23 Abs. 5 der 8»uNVO sind Eggolsheln folgende

04 außerhalb der überbaubaren Fischen nicht zul3SsJQ_ Die Ein
2.3 Geschopflächenzaht GF2 hattung der Abstandsflächen muß nach Art-, 6 Bay BO

gewähteistet sein. SATZUNG

2A Baumassenzahl BM7
Für alle Hauptgebäude sind Satteldächer mit einer Dachnei-

3. BAUL1N1EN - BAUGRENZEN gung von 40 °-51° fesfrgesel-zt-,

(§9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b BauGB und §22 u. §23 BauNVO! Die Dächer sind mit Betondachsteinen oder Tondachziegeln Der Bebauungsplan von 06.03.1990 in der FassungA in den Farben, dunkelbraun oder rot- einzudecken.
vom

10.08.1993 für da» Gebiet "EschLipper Straße" in Drügen-s.

3.1 Offene Bauweise. nur Einzelhäuser zulässig
dorf/ Markt EggoLshein, ist beachlosaen.*

Kniestock-bis 0.50m-zugelassen. Liegende Dachflächenfenst-er
3.3 Baut i nie dürfen eint Große von 1,2 qm nicht überschreif-en.

. 23.4 Baugrenze Die Bauhörper müssen durch natürliche Materialien und
Farben geprägt sein. Naturholz. Putz. Sichtmauerwerk, Der Bebauungaplan tritt genäß 8 12 Satz 4 BauGB nit der auf* *

6. VERKEHRSFLACHEN (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB» Sichtbeton sind in gedeckten Farben zu gestatten. die ErteUung der Genehnigung folgenden Bekanntnachung In
Kraft.6.1 Strapenverkehrsf lachen GARAGEN:

6.3 Strapenbegrenzungslinie Garagen müssen sich (fern Hauptgbäude unt'erordnen und
sind diesem anzugleichen . Als Dachform ist nur Satt-eldai^ Eggolshei»/ den 13.01.1994 ^^n^^l^^^zulässig.i. » .

7. FLÄCHEN FUR_VERSORGUN6SANLAGEN n «.6,- ^.l

Garagen aus Wellblech o.a. sind unzulässig. Bei Bauten auf@(S 5 Abs. 2 Nr. ^ u. § 9 Abs. 1 Nr. 5 und 7 BauGB) der Grenze ist der Besitzer berechtigt die Errichtung und £ü,i
i5S-Elsnann W ^

.tl

den Unterhalt der Grenzmauer vom Nachbargrundstück aus <^ S5r%!s! i/>
^.^- 1. Bürgermeister //orzunehmen. Wird nur eine Garage gebaut. is^ diese an de v;»*v

8. FÜHRUNG OBERtRDlSCHER VERSORGUNGSANLAGEN GGfsQ+

drenze zu errichten.
UNO HAUPTABWASSERLEITUNGEN «-<

{§ 9 Abs. 1 Sat-2 20 + 25 BauGB Garagen auf der Grundstücksgrenze müssen »inheiHich Der Harktgeaeindcmt Eggotshein hat an 26.05.1981 die Auf"
gestaltet werden. Eine Abgrenzung durch Zaüfl (Kter Kette Stellung des BebauungspLanes beschlossen.

J

Abwasserleihingen geplant < < un Bertich d<s Stauraumes an der Grenze vor den Garagen
//


